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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §33 Abs1

VwGG §34 Abs2

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Blaschek und die Hofräte Dr. Kleiser und

Dr. Fasching als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag. Schweinzer, über die Revision der D M in H, gegen

den Beschluss des Verwaltungsgerichts Wien vom 29. April 2019, Zl. VGW- 031/091/5230/2019-2, betre>end

Verfahrenshilfe in einer Angelegenheit nach dem SPG, dem WLSG und der StVO (belangte Behörde vor dem

Verwaltungsgericht: Landespolizeidirektion Wien), den Beschluss gefasst:

Spruch

Das Verfahren wird eingestellt.

Begründung

1 Die Revisionswerberin ist der am 13. August 2019 an sie ergangenen Au>orderung, die Mängel der gegen den

vorbezeichneten Beschluss eingebrachten Revision zu beheben, nicht fristgerecht nachgekommen. Das Verfahren war

daher gemäß §§ 34 Abs. 2 und 33 Abs. 1 VwGG einzustellen.

Wien, am 1. Oktober 2019
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